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zur Mag.-Vorl.-Nr.: .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auswertung der Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden 
sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange zum 
 

Bebauungsplan Nr. 131A 

„Sportzentrum Bürgel“ 
1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes Nr. 131 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 12.10.2009 
 
 
 
 
 



 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 131 A „Sportzentrum Bürgel“ 
Abwägungsvorschläge zu Anregungen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
 
 
a) Behörden / sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

Auswirkung auf den 

Vorentwurf (ankreuzen) 

Lfd

. 

Nr. 

Behörde / sonst. 

TÖB 

Datum 

des 

Schreib

ens 

Anregungen, Bedenken, Hinweise 

Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

1 Zweckverband 

Wasserversorgung 

Offenbach (ZWO) 

17.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.     

2 Kreis-

handwerkerschaft 

28.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Belange des Handwerks werden nicht beeinträchtigt. Widersprüche seitens Dritter lie-

gen nicht vor. 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

3 Fraport 04.08.09 

 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planungsrechtliche Auswirkungen auf den 

Bebauungsplan ergeben sich hieraus jedoch nicht. 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

4 EVO 24.07.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Fernwärmeversorgung ist nicht ge-

plant. Vorhandene Leitungstrassen werden mit den neuen Gebäuden im Plangebiet nicht 

überbaut. 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

5 Planungsverband 

Ballungsraum 

Frankfurt/Main 

24.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Die Anregung, die neuen planerischen Vorstellungen betreffend der Sportanlagen im Plan-

gebiet in die Offenlage des RegFNP einzubringen, wird berücksichtigt. 

Der Anregung, das Defizit an Biotopwertpunkten im Rahmen einer externen Ausgleichs-

maßnahme zu kompensieren, wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

gefolgt. 

Das angeregte Schallgutachten wurde erstellt. Die Ergebnisse sind in die aktuelle Planung 

eingeflossen. Die Anforderungen, die im Schallgutachten für ein verträgliches Nebeneinan-

der der Nutzungen aufgeführt sind, werden als Festsetzungen in den Bebauungsplan über-

nommen. Die geltenden Grenz- und Richtwerte, bezogen auf die angrenzende Wohnbe-

bauung, werden damit eingehalten. 

Die Hinweise zur weiteren Differenzierung der Ergebnisse aus der strategischen Umwelt-

prüfung wurden bei der Erstellung des Umweltberichtes zum Bebauungsplan beachtet. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 Fortsetzung: 

Planungsverband 

Ballungsraum 

Frankfurt/Main 

25.06.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Im Textteil zum Bebauungsplan werden unter Punkt “1. Hinweise zu Überschwemmungs-

flächen” ein Hinweis auf die Überflutungsgefahr bei extremen Hochwasserereignissen auf-

genommen.  

 

 X X 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

7 Hochtaunuskreis,  

FB Ländlicher 

Raum 

25.08.09 

 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Für die Durchführung externer Ausgleichsflächen, wie von der Unteren Naturschutzbehörde 

und dem Planungsverband angeregt, werden landwirtschaftliche Flächen im Bereich des 

Kuhmühltales nur in Übereinstimmung mit den Zielen von Landschafts- und Entwicklungs-

plänen herangezogen. 

   

8 Amt für Straßen- 

und Verkehrswe-

sen Frankfurt 

25.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Auswirkungen des Straßenverkehrslärms 

auf das Plangebiet wurden im schalltechnischen Gutachten untersucht. Überschreitungen 

von Grenz- und Richtwerten finden nicht statt. Damit sind für den Straßenverkehrslärm kei-

ne Lärmschutzmaßnahmen nach BImSchG erforderlich. 

   

9 Landesamt für 

Denkmalpflege 

Hessen 

16.07.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Anregung wird berücksichtigt.  

In die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird unter Ziff. “3. Bodendenkmäler” 

folgender Hinweis aufgenommen: 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt 

für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege oder der Unte-

ren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 X  
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10 RP Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.09 
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Fortsetzung:  

RP Darmstadt 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Zur Untersuchung der Möglichkeiten zur Versickerung des Niederschlagswassers wurde 

ein Bodengutachten erstellt. Die Ergebnisse weisen aus, dass eine Versickerung von Nie-

derschlagswasser möglich ist.  

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem für die Stadtentwässerung zu-

ständigen Eigenbetrieb der Stadt Offenbach (ESO) wurden die Rahmenbedingungen be-

reits erörtert und die grundsätzliche Machbarkeit der Versickerung als realistisch eingestuft. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird das Entwässerungskonzept konkretisiert 

und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

Die Untersuchung von Altlasten und schädlicher Bodenveränderungen erfolgte ebenfalls 

im Rahmen des Bodengutachtens. Die Ergebnisse weisen aus, dass im Gebiet keine Altlas-

ten vorhanden sind. Jedoch weist das Gutachten in einem umgrenzten Teilbereich des Ge-

bietes schädliche Bodenveränderungen auf. Diese Bodenveränderungen wurden im Auf-

schüttungsbereich des heutigen Rasenplatzes gefunden und lokalisiert. Im Zuge der Bau-

maßnahme werden die schädlichen Bodenveränderungen in Abstimmung mit dem RP 

Darmstadt, Abtl. Umwelt Frankfurt ordnungsgemäß entsorgt. 

Hierzu wird ein Hinweis im Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Eine Kennzeichnung der Fläche nach § 9 Abs. 5 Punkt 3 BauGB wird nicht für erforderlich 

erachtet, da es sich nach vorliegenden Erkenntnissen nicht um eine erheblich mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastete Fläche handelt. 

Das Schallgutachten wurde erstellt. Die Ergebnisse sind in die aktuelle Planung eingeflos-

sen. Die Anforderungen des Schallgutachtens für ein verträgliches Nebeneinander der Nut-

zungen werden als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. Die geltenden 

Grenz- und Richtwerte bezogen auf die angrenzende Wohnbebauung werden damit ein-

gehalten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



 

Seite 12 

b) stadtinterne Ämter und Eigenbetrieb 
 

Auswirkung auf den 

Vorentwurf (ankreuzen) 

Lfd

. 

Nr. 

Städt. Ämter/  

Eigenbetrieb 

Datum 

des 

Schrei-

bens 

Anregungen, Bedenken, Hinweise 

Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

 Amt für Umwelt, 

Energie und Mobili-

tät 

13.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   - Die Anregung, einen separaten Eingriffsplan vorzulegen, wird berücksichtigt. 

- Das Bodengutachten liegt zwischenzeitlich vor. Die Versickerung ist danach mög-

lich.  

- Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde an die veränderte Planung angepasst. 

- Die Anregung, das Defizit an Biotopwertpunkten durch eine externe Ausgleichsflä-

che im Bereich des Kuhmühltales auszugleichen, ist berücksichtigt. Die Aus-

gleichsmaßnahme wurde in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt, Energie und 

Mobilität festgelegt und in den Entwurf des Bebauungsplans übernommen. 

Die Durchführung soll in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und 

dem Verein TSG Bürgel 1847 e.V. geregelt werden. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 wie vor 13.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.     
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

 wie vor 13.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Der Empfehlung zur Ausführung der Stellplätze mit Rasengittersteinen kann nicht gefolgt 

werden, da aufgrund der hohen Nutzungsintensität der Stellplätze Rasengittersteine mittel-

fristig den Belastungen nicht standhalten und dies zu Schäden an der Parkplatzoberfläche 

führt. Vorgesehen ist jedoch die Verwendung eines versickerungsfähigen Pflasterbelages. 

Die Empfehlung zur Verwendung von möglichst hellen Materialien wird als Hinweis in den 

B- plan aufgenommen und unter Beachtung der bautechnischen Randbedingungen im Ein-

zelfall geprüft.  

  

 

 

 

X 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

 Wie vor 13.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   In der Begründung zum Bebauungsplan werden mehrere mögliche Varianten der Energie-

versorgung dargestellt. Derzeit ist die Nutzung der Umweltenergie aus dem Grundwasser 

über Grundwasserwärmepumpen zur Energieezeugung vorgesehen. Die Lüftungsanlagen 

werden mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. 

Es wird außerdem angestrebt, dass die Dachflächen für eine Photovoltaikanlage zur Verfü-

gung gestellt werden. 

Eine abschließende Bewertung der Varianten wird im Rahmen der weiteren Objektplanung 

durchgeführt. 

  X 

 wie vor 13.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Das Schallgutachten wurde erstellt. Die Ergebnisse sind in die aktuelle Planung eingeflos-

sen. Die Anforderungen des Schallgutachtens für ein verträgliches Nebeneinander der Nut-

zungen werden als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. Die geltenden 

Grenz- und Richtwerte für die angrenzende Wohnbebauung werden damit eingehalten. 

X X X 

 wie vor 13.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Zur Untersuchung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen wurde ein Bo-

dengutachten erstellt. Die Ergebnisse weisen aus, dass im Gebiet keine Altlasten vorhan-

den sind. Jedoch weist das Gutachten in einem umgrenzten Teilbereich des Gebietes 

schädliche Bodenveränderungen aus. Diese Bodenveränderungen wurden im Aufschüt-

tungsbereich des heutigen Rasenplatzes gefunden und lokalisiert. Im Zuge der Baumaß-

nahme werden die schädlichen Bodenveränderungen in Abstimmung mit dem RP Darm-

stadt, Abtl. Umwelt Frankfurt ordnungsgemäß entsorgt.  

Hierzu wird ein Hinweis im Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Eine Kennzeichnung der Fläche nach § 9 Abs. 5 Punkt 3 BauGB wird nicht für erforderlich 

erachtet, da es sich nach vorliegenden Erkenntnissen nicht um eine erheblich mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastete Fläche handelt. 

  

 

 

 

 

 

 

X 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

 wie vor 13.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Nutzung der Grundwasserwärme wurde im Bodengutachten untersucht. Grundsätzlich 

lassen die geologischen Untergrundverhältnisse eine Nutzung des Grundwassers für die 

Wärmeerzeugung zu. Dafür sollen bei Eignung die vorhandenen Bewässerungsbrunnen der 

Tennisanlage genutzt werden. 

Zur Untersuchung der Möglichkeiten zur Versickerung des Niederschlagswassers wurde 

ein Bodengutachten erstellt. Die Ergebnisse weisen aus, dass eine Versickerung von Nie-

derschlagswasser möglich ist. 

Die textlichen Festsetzungen weisen unter “6.1 Regenwassersammelanlagen/Versickerung” 

die Versickerung als Regelmaßnahme aus.  

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem für die Stadtentwässerung zu-

ständigen Eigenbetrieb der Stadt Offenbach (ESO) wurden die Rahmenbedingungen be-

reits erörtert und die grundsätzliche Machbarkeit der Versickerung als realistisch eingestuft. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird das Entwässerungskonzept konkretisiert 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

Im Textteil zum Bebauungsplan werden unter Punkt “1. Hinweise zu Überschwemmungs-

flächen” ein Hinweis auf die Überflutungsgefahr bei extremen Hochwasserereignissen auf-

genommen.  

 

X 

 

12 Jugendamt 06.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise sind dem Bauherrn, der T.S.G. Bürgel, bekannt und werden beachtet, sobald 

sich die Planungen für eine Kinderbetreuungseinrichtung konkretisieren. 

   

13 Bauaufsichtsamt 27.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   - Großveranstaltung (ca. 3 bis 4 jährlich) sind Veranstaltungen außerhalb des regulären 

Betriebes des Sportzentrums. 

- Mit dem Bebauungsplan werden die Rahmenbedingungen für die zukünftige Genehmi-

gungsplanung eines Sportkindergartens geschaffen. Der Bebauungsplan steht einer 

Umsetzung eines Sportkindergartens nicht entgegen. Im Zuge des Baugenehmigungs-

verfahrens sind die erforderlichen Freiflächen/Spielplatz nachzuweisen. 

- Möglichkeiten für Fahrradstellplätze bestehen im großzügigen Freiflächenbereich des 

Haupteinganges. 

- Bei den heute schon vorhandenen Tennisplätzen in der Freianlage ist nicht zu erwar-

ten, dass ihre vollständige Auslastung dann stattfindet, wenn bei den Hallennutzungen 

der bemessungsrelevante Fall eintritt. Außerdem ist die Nutzung der Tennisfreianlagen 

saisonal eingeschränkt und dazu noch von guten Witterungsbedingungen abhängig. 

Aus diesem Grunde wurden die Tennisplätze im Freien in die Verkehrsmengen-

berechnung nicht aufgenommen. Nördlich der Tennisanlage befinden sich außerdem 

entlang der Zuwegung zur Tennishalle einige Stellplätze als Reserve, die in die Bilanz 

ebenfalls nicht eingeflossen sind 

- Mülltonnenstandplätze sind ohne Einschränkungen im Bebauungsplangebiet zulässig 

und deshalb nicht getrennt ausgewiesen. 

- Die Forderung zur Barrierefreiheit resultiert aus den gesetzlichen Bestimmungen des § 

46 HBO und ist deshalb im Bebauungsplan nicht zusätzlich regelungsbedürftig.  

- Die vorliegende B-Planentwurf  131 A umfasst die Änderung eines räumlichen Teils des 

B 131 und ist rechtlich in Verbindung mit dem weiterbestehenden Teil des B- plan 131 

zu sehen. Danach ist eindeutig, wie sich die bebaubaren und nicht bebaubaren Flächen 

innerhalb des Sondergebietes für Sport aufteilen. Für die Tennisplätze, die sich mit den 

weiterhin gültigen Festsetzungen des B 131 decken, besteht kein Änderungsbedarf.  
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

14 Sportbüro 06.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Der Hinweis zum Ersatz des Naturrasenplatzes wird zur Kenntnis genommen.    

15 Untere 

Denkmalschutzbe-

hörde 

07.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Anregung, das Landesamt für Denkmalpflege am Verfahren zu beteiligen, wurde be-

rücksichtigt.  

Entsprechend der Anregung des Landesamtes wird in die textlichen Festsetzungen zum 

Bebauungsplan unter Ziff. “3. Bodendenkmäler” folgender Hinweis aufgenommen: 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt 

für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalpflege oder der Unte-

ren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 X  
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

16 Feuerwehr Offen-

bach 

18.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise betreffen das Baugenehmigungsverfahren und werden im Rahmen dieses 

Verfahrens beachtet. 

   

 wie vor 18.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise betreffen das Baugenehmigungsverfahren und werden im Rahmen dieses 

Verfahrens beachtet. 

   

 wie vor 18.09.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Gemäß der Stellungnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung ZWO (1) kann vom 

Zweckverband die notwendige Löschwassermenge bereitgestellt werden. Die EVO hat mit 

E- mail vom 10.09.2009 mitgeteilt, dass im Umfeld des Vorhabens sich mehrere Unterflur-

hydranten befinden, die für Löschwasserzwecke herangezogen werden können. 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

17 Liegenschaften 21.07.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Die Hinweise werden beachtet.    

18 Eigenbetrieb ESO 20.08.09 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

   Abwägungsvorschlag    

   Zur Untersuchung der Möglichkeiten zur Versickerung des Niederschlagswassers wurde 

ein Bodengutachten erstellt. Die Ergebnisse weisen aus, dass eine Versickerung von Nie-

derschlagswasser möglich ist. Die textlichen Festsetzungen weisen unter “6.1 Regenwas-

sersammelanlagen/Versickerung” die Versickerung als Regelmaßnahme aus. Die Einlei-

tung von zusätzlichem Regenwasser in die öffentliche Kanalisation ist nur im Ausnahmefall 

in Form eines Notablaufs aus der Versickerungsanlage vorgesehen.  

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem für die Stadtentwässerung zu-

ständigen Eigenbetrieb der Stadt Offenbach (ESO) wurden die Rahmenbedingungen be-

reits erörtert und die grundsätzliche Machbarkeit der Versickerung als realistisch eingestuft. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird das Entwässerungskonzept konkretisiert 

und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

 

 X X 

 wie vor 20.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Da das zusätzliche Niederschlagswasser versickert wird, ist eine Erweiterung der beste-

henden Pumpstation nicht erforderlich. 
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    Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

 wie vor 20.08.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Da das Grundstück in Tieflage unter der umgebenden Geländeoberfläche liegt, wird bei 

einem Überlaufen der Versickerungsmulden bei Überschreitung der dimensionierten Jähr-

lichkeit das Grundstück unter Wasser gesetzt. Für diesen Fall soll das überlaufende Nie-

derschlagswasser in die Kanalisation abgepumpt werden. 

 X X 

 wie vor 20.09.09 

 

   

   Abwägungsvorschlag    

   Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens werden die Hinweise zur Entwässerung und den 

Fettabscheideranlagen beachtet. 
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c) Einwendungen von Bürgern  
 

Auswirkung auf den 

Vorentwurf (ankreuzen) 

Name Datum 

des 

Schreib

ens 

Anregungen, Bedenken, Hinweise 

Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

Norbert + Renate 

Förster 

17.08.09 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

  Abwägungsvorschlag    

  Der Anregungen, den Zugang zu den Sporthallen und der Gaststätte im Norden des Gelän-

des zu belassen, wird nicht entsprochen.  

In einer Vielzahl von Planungsvarianten, wurden verschiedene Anordnungen der neuen 

Sporthalle geprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass die gewählte Variante sowohl den 

Belangen des Vereins als auch dem Lärmschutz des benachbarten Wohngebietes Rech-

nung trägt.  

Die ursprüngliche Planung des Vereins sah die verkehrliche Erschließung noch über die 

Karolinger Straße vor und die Stellplätze reichten bis Nahe der Grenze des Wohngebietes. 

Durch die geänderte Anfahrt der Stellplätze ausschließlich vom Mainzer Ring und die Ver-

schiebung der Stellplätze nach Osten auf die Südseite der geplanten Sporthalle wurde eine 

wesentliche Verbesserung für den Schallschutz erzielt.  

Ein wichtiges städtebauliches Ziel stellt die gute, schnelle und sichere Erreichbarkeit des 

Sportzentrums für Radfahrer und Fußgänger von der Ortslage dar. Dies ist mit der vorlie-

genden Planung gewährleistet. Eine Gemeinbedarfsanlage, wie sie ein Sportzentrum mit 

seinen wichtigen sozialen, gesundheitlichen und pädagogischen Funktionen darstellt, da-

gegen von der Ortslage abzuwenden und zum Außenbereich zu öffnen, wäre verfehlt. 

Auch für die innere Organisation und Kombination der vorhandenen Tennishalle und der 

geplanten Sporthalle sowie aufgrund der Grundstückssituation, die die notwendige Anzahl 

von Stellplätzen nur im Bereich des heutigen Sportplatzes zulässt, spricht die gewählte An-

ordnung und Ausrichtung der Hallen und zwar sowohl aus funktionalen als auch wirtschaft-

lichen Gründen.  

 

Die Annahme, für die Lärmermittlung würden Ergebnisse aus dem Jahre 1979 herangezo-

gen ist unzutreffend. 

Es wurde ein aktuelles Schallgutachten erstellt. Darin werden die Maßnahmen benannt, die 

als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen werden müssen, um die geltenden 

Grenz- und Richtwerte einzuhalten. 

Die Maßnahmen sind unter Pkt. 9 der textlichen Festsetzungen aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Außerdem ist aufgrund der Anregungen während der Bürgerversammlung am 09.09.2009 

jetzt vorgesehen,  

- die Stellplätze weiter nach Osten zu verschieben und die Anzahl zu reduzieren, da-

durch entfällt laut einer Ergänzungsberechnung zum Schallgutachten auch die zeit-

liche Begrenzung für einen Teil der Stellplätze nach 22.00 Uhr,  

- die geplante Zuwegung zum Sportzentrum weiter von der Wohnbebauung abzurü-

cken,  

- den Eingang zum Sportzentrum und die Terrasse der Gaststätte durch die Anord-

nung des Baukörpers der Gaststätte zur Wohnbebauung abzuschirmen,  

- eine tiefere Grünfläche mit dichter Gehölzanpflanzung angrenzend an die Wohnbe-

bauung südlich der geplanten Gymnastikhalle anzulegen und  

- den Pfaffenpfad ab der Einmündung der Maingaustraße für den KFZ- Verkehr zu 

sperren. Der Paffenpfad wird hierzu zwischen Maingaustraße und den weiter östlich 

befindlichen Kleingärten südlich des Pfaffenpfades als Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung `Rad- Fußweg und Notzufahrt` ausgewiesen. 

 

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt zum Teil direkt durch geänderte Festsetzungen im Be-

bauungsplan oder, soweit dies nicht durch Festsetzungen regelbar ist, durch Vereinbarun-

gen in einem Städtebaulichen Vertrag. 

 

Außerdem soll, vom vorliegenden Planverfahren abgekoppelt, geprüft und mit den Anlie-

gern abgestimmt werden, ob bzw. in welcher Art und welchem Umfang der im Bebauungs-

plan Nr. 131 entlang der Tennisplätze festgesetzte Lärmschutz im nachhinein realisiert 

werden kann. 

 

Die Lärmthematik gegenüber dem Sportclub 07 ist nicht Gegenstand dieses Bebauungs-

planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

Seite 29 

   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

Karl Heinz Schaub 17.09.09 

 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Siehe Abwägungsvorschlag zu den Einwendungen von Norbert und Renate Förster    

Hans Günter 

Deuchert 

14.09.09 

 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Siehe Abwägungsvorschlag zu den Einwendungen von Norbert und Renate Förster 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

Stefan Eckerlein 17.09.09 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

  Abwägungsvorschlag    

  Siehe Abwägungsvorschlag zu den Einwendungen von Norbert und Renate Förster mit 

folgenden Ergänzungen: 

Zu a) Die damaligen Anlieger der Tennisanlage haben sich für einen Verzicht auf Schall-

schutzmaßnahmen zur Tennisanlage durch einen Schallschutzwall ausgesprochen. 

Gleichwohl sind im rechtskräftigen Bebauungsplan B131 die Flächen für einen Lärm-

schutzwall planungsrechtlich festgesetzt. Eine bauliche Umsetzung dieser Festsetzung 

kann auf der Grundlage des B 131 erfolgen und tangiert nicht das Plangebiet des B 131 A. 

Zu b) Die damaligen Anlieger der Tennisanlage haben sich für eine Bepflanzung als Sicht- 

und Schallschutz zwischen den Wohngebäuden und der Tennisanlage ausgesprochen. 

Diese Bepflanzung wurde umgesetzt und ist heute im Bestand vorhanden. 

Zu c): Die schalltechnischen Berechnungen des aktuellen Schallgutachtens basieren auf 

der Annahme, dass die optionale westliche Sporthalle nicht realisiert wird. Damit wurde eine 

mögliche Lärmabschirmung durch die optionale Halle in den Berechnungen nicht berück-

sichtigt. Dies führte zu den erheblichen Einschränkungen in der Betriebszeit der Außengast-

ronomie, der Ausdehnung der Parkplätze, den schalltechnischen Anforderungen an die 

Gebäudeaußenbauteile und Lüftungsanlagen sowie die Schallschleusen in den Ge- 

bäudeingängen. Mit diesen Maßnahmen werden auch ohne die optionale Halle alle gelten-

den schalltechnischen Grenz- und Richtwerte eingehalten. 
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wie vor 17.09.09 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

  Abwägungsvorschlag    

  Die Anregungen werden im Wesentlichen berücksichtigt. 

 

Die Rad- Fußwegeverbindung vom Pfaffenpfad zum Haupteingang des Sportzentrums 

wurde im überarbeiteten städtebaulichen Konzept von der westlichen Grundstücksgrenze 

abgerückt und liegt nun ca. 30 m hinter der westlichsten Wohngebäudefront. Dies wird pla-

nungsrechtlich dadurch abgesichert, dass der Bereich zwischen dem neuen Zugang und 

dem Wohngebiet als intensiv zu begrünende Grünfläche festgesetzt wird.  

Zur planungsrechtlichen Regelung der Rad- Fußwegverbindung als sicherer Zugang, ins-

besondere für Kinder und Jugendliche, wird der Pfaffenpfad von der Maingaustraße bis zur 

Abgrenzung Sportplatz/Kleingartenanlage als Geh- und Radweg ausgewiesen. Zur Umset-

zung dieser Vorgabe wird der Pfaffenpfad abgepollert. Eine ausreichende Beleuchtung der 

geplanten Zuwegung ist auch aus Sicht der Stadt unabdingbar. 

 

Die Verkehrsbewegungen zum Sportzentrum wurden zum Mainzer Ring gelegt, damit die 

westlich angrenzenden Wohngebiete von zusätzlicher Verkehrsbelastung freigehalten wer-

den. Der Parkplatz wurde so geplant, dass eine einfache Befahrbarkeit ohne störende  

Wendemanöver möglich ist. Für die geplante Sportanlage sind die erforderlichen Stellplätze 

auf dem Grundstück vorhanden. 

 

Eine Einschränkung der Terrassenbewirtschaftung auf 22.00 Uhr entspricht der gängigen 

Regelung gastronomischer Betriebe innerhalb bebauter Bereiche. 

 

Einer Verschiebung der Sportanlage nach Osten bis zum Mainzer Ring stehen der recht-

wirksame Bebauungsplan 580 B und der geltende Flächennutzungsplan, die auf dieser Flä-

che Kleingartenanlagen ausweisen, entgegen. Eine Verschiebung und Ausrichtung des 

geplanten Sportzentrums zum Mainzer Ring würde eine Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 580 B und die Verlagerung der dortigen Kleingärten erfordern.  

 

 

X 

 

 

X 
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Den funktionalen, zeitlichen, organisatorischen und kostenmäßigen Nachteilen stehen die-

ser Lösung keine wesentlichen städtebaulichen Vorteile gegenüber. Es würde vielmehr die 

Frage aufwerfen, wie die gewonnene Fläche zwischen dem nach Osten verschobenen 

Sportzentrum und dem Wohngebiet zukünftig wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll ge-

nutzt werden könnte. Eine mögliche Lösung, z. B. hier ein Kleinfeld für Fußball zu belassen, 

wären für die Anlieger eher nachteilig. 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

Bürgerversamm-

lung 

09.09.09 Nachfolgend sind die Bedenken und Anregungen aus der Bürgerversammlung thematisch 

zusammengefasst. Die Bedenken und Anregungen decken sich im Wesentlichen mit den 

schriftlich vorgebrachten Einwendungen. Insofern wird auch auf die diesbezüglichen Abwä-

gungsvorschläge verwiesen. 

   

wie vor 09.09.09 Herr Stephan Eckerlein fragt, ob der Lärmschutzwall zur westlich angrenzenden Wohnbe-

bauung nicht aufgestockt bzw. weitergeführt werden soll. 

Herr Stephan Eckerlein erläutert, dass der Schallschutz durch die vorhandene Bepflanzung 

nicht vorhanden ist. Die Terrasse rückt deutlich näher als vorher. Er hält das Konzept für 

nicht stimmig. 

Herr Werner Emmel bittet zu prüfen, ob der westliche Lärmschutzwall nicht verlän-

gert/ausgebaut werden könnte. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Nach den Ergebnissen des Schallgutachtens ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

131 A kein Lärmschutzwall gegenüber der Wohnbebauung erforderlich. Die Anregung, ein 

Lärmschutzwall oberhalb dieses Bereiches entlang der vorhandenen Tennisplätze herzu-

stellen, betrifft nicht den B- plan 131 A. Ein Lärmschutzwall kann an dieser Stelle aber auf 

der planungsrechtlichen Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes B 131 umgesetzt 

werden. 

   

wie vor 09.09.09 Herr Deuchert fragt, ob im Schallgutachten die Unterschreitung der geltenden Grenz- und 

Richtwerte um 6 dB als Spitzenwert gelten. Herr Deuchert zweifelt die Machbarkeit an. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Die Unterschreitung wurde gemäß den gesetzlich geltenden Berechnungsvorgaben als Ta-

gesmittelwert berechnet. 

   

wie vor 09.09.09 Frau Hartmann, Anlieger am Grünstreifen, fragt, wann die Gymnastikhalle entsteht.    

  Abwägungsvorschlag    

  Der Zeitpunkt zum Bau der westlichen Gymnastikhalle steht noch nicht fest.    
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

wie vor 09.09.09 Herr Stephan Eckerlein erläutert, dass er das städtebauliche Konzept für nicht schlüssig 

halte. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Für diesen Bereich wurden im Vorfeld mehrere Planungsvarianten entwickelt. Der Bebau-

ungsplan basiert auf der von der Verwaltung favorisierten Variante, die sowohl hinsichtlich 

der Erschließung, der Anordnung der Gebäude und in Bezug auf die benachbarten Nutzun-

gen für am schlüssigsten und sinnvollsten erachtet wird. 

   

wie vor 09.09.09 Frau Deuchert fragt, warum der Haupteingang an dieser Stelle sein muss, der Schall gehe 

direkt Richtung Anlieger. 

Frau Deuchert erläutert, wenn der Eingang, so weiterhin wäre wie jetzt dargelegt, wären 

alle zufrieden. 

Frau Schau fragt warum der Eingang an dieser Stelle sein muss und bittet den Eingang zu 

verlegen. 

Herr Stephan Eckerlein fragt, was dagegen spricht die Eingänge nach Osten verlegen. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Vor der Erstellung des Bebauungsplanes wurden Gebäude und Nutzungskonzepte für das 

neue Sportzentrum erarbeitet. Es wurden Gebäudeteile verschoben, Eingangssituationen 

und Parkplatzsituationen betrachtet. Der neue zentrale Eingang wurde aus der inneren Ge-

bäudestruktur entwickelt und ist auch aus der Sicht der Erschließung und der städtebauli-

chen Einbindung heraus sinnvoll. Damit wird insbesondere eine gute, schnelle und sichere 

Erreichbarkeit des Sportzentrums für Radfahrer und Fußgänger von der Ortslage gewähr-

leistet. Eine Gemeinbedarfsanlage, wie sie ein Sportzentrum mit seinen wichtigen sozialen, 

gesundheitlichen und pädagogischen Funktionen darstellt, dagegen von der Ortslage ab-

zuwenden und zum Außenbereich zu öffnen, wäre verfehlt. 

Eine grundlegende Veränderung des Gebäude- und Nutzungskonzeptes ist daher nicht 

geplant. 
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   Plan Textl. Fest-

setzungen 

Begründung / 

Umweltbericht 

wie vor 09.09.09 Herr Werner Emmel bittet, dass es keine Zufahrt vom Pfaffenpfad geben solle.    

  Abwägungsvorschlag    

  Die Zufahrt zum Sportzentrum für KFZ erfolgt am östlichen Gebietsrand vom Mainzer Ring 

über einen Teilabschnitt des Pfaffenpfads in das Sportzentrum. Über den westlichen Wohn-

gebietsteil des Pfaffenpfades erfolgt keine Zufahrt zum Sportzentrum. 

   

wie vor 09.09.09 Herr Christian Steller fragt, ob die Grünfläche zwischen Mainzer Ring und dem TSG-

Gebäude/Gelände bebaut bzw. bebaubar ist oder nicht. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Die Erweiterung der Sportanlage nach Osten bis zum Mainzer Ring widerspricht dem Be-

bauungsplan 580 B Bürgel- Ost/ Mainzer Ring und dem geltenden Flächennutzungsplan. 

Beide weisen auf dieser Fläche Kleingartenanlagen aus. Außerdem wird den Anforderun-

gen des Sportzentrums auch so genügt. Auf den Abwägungsvorschlag zu den diesbezügl. 

schriftlichen Einwänden der Nachbarn wird verwiesen. 

   

wie vor 09.09.09 Herr Stephan Eckerlein fragt, ob der Kindergarten über die Tennisplätze gebaut werden soll 

und merkt an, das eine Verkehrsinfrastruktur hierfür nicht vorhanden sei. 

Herr Stephan Eckerlein fragt, ob es Sinn macht, einem Kindergarten nur wenige Außenflä-

chen zuzuordnen. 

Frau Emmel fragt wieso der Kindergarten und das Restaurant nicht getauscht werden kön-

nen und fragt, ob der Kindergarten nur für Vereinskinder zugänglich sei, ob dies eine Auf-

bewahrungsstelle für Sporttreibende in dem Verein ist oder ob dies für alle zugänglich sei. 

Herr Fraje fragt, ob der Kindergarten eine fiktive Planung sei. 

   

  Abwägungsvorschlag    

  Der Bebauungsplanentwurf 131 A lässt grundsätzlich den Bau eines Kindergartens zu. Die 

konkreten Anforderungen, z. B. an Standort, Erschließung, Raum- und Freiflächenkonzept 

sowie Trägerschaft sind im Rahmen der Objektplanung unter Einbindung der zuständigen 

Behörden und Fachämter zu prüfen und festzulegen. 

 

   

 


